
Beschluss des Bezirksamtes Neukölln von Berlin vom 25.10.2016 zur 
Bezirksamtsvorlage Nr. 212/16 
 
 
Gegenstand des Antrages:  

Bebauungsplan XIV-290b 
(„Am Großen Rohrpfuhl“) 
 
 
Das Bezirksamt beschließt: 

Das Bezirksamt beschließt, den Bebauungsplan XIV-290b, bestehend aus der 
Planzeichnung vom 08.03.2016 sowie der Begründung vom 07.10.2016 für die 
Grundstücke Eichenauer Weg 55/59B, Am Großen Rohrpfuhl 1, 3-12, 14/18, 20-30, 
32/38, Waßmannsdorfer Chaussee 28/32 und 40/42 sowie den Abschnitt des 
Eichenauer Wegs zwischen Waßmannsdorfer Chaussee und der südöstlichen 
Grenze des Grundstücks Eichenauer Weg 61 im Bezirk Neukölln, Ortsteil Rudow 
gemäß § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und 
§ 11 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) als 
Rechtsverordnung festzusetzen. 

 


